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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

AS 

zu Punkt ... der 839. Sitzung des Bundesrates am 30. November 2007 
 
 

Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze 

 

 

A 

 

1. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik 

empfiehlt dem Bundesrat, zu dem vom Deutschen Bundestag am 
8. November 2007 verabschiedeten Gesetz einen Antrag gemäß Artikel 77 
Abs. 2 des Grundgesetzes   n i c h t   zu stellen. 

 

 

B 

 

2. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik empfiehlt dem Bundesrat ferner 
die Annahme folgender Entschließung: 

 

Der Bundesrat begrüßt die mit dem Gesetz zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vorgenommenen Anpassungen 
sozialversicherungsrechtlicher Verfahrensvorschriften an die Erfordernisse der 
betrieblichen Praxis in den Unternehmen und bei den Sozialversicherungs-
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trägern und die mit der Neuverteilung der Erstattungslasten zwischen Bund und 
neuen Ländern erfolgte Umsetzung der zwischen dem Bund und den neuen 
Ländern getroffenen Vereinbarung vom 29. November 2006. 

Mit Bedauern nimmt der Bundesrat aber zur Kenntnis, dass seine schon im 
Februar beim RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz (BR-Drs. 2/07) erhobene 
Forderung nach Anhebung der Hinzuverdienstgrenze auf 400 Euro für eine in 
voller Höhe bezogene Rente nun erneut unberücksichtigt geblieben ist. Dies gilt 
umso mehr, als dass auch Rentenkassen und Arbeitgeber seit langem auf diese 
Änderung drängen, weil die bisherige Regelung zu häufig zu 
Missverständnissen führt. Viele Rentner und Arbeitnehmer nehmen an, dass die 
Mini-Job-Grenze von 400 Euro auch als Hinzuverdienstgrenze für Rentner gilt. 
Dies führt dann bei Überschreitung zu aufwendigen und unverhältnismäßigen 
Rückforderungen und Rentenkürzungen um ein Drittel. 

Zum Schutze der Betroffenen, aber auch für eine erhebliche 
Verwaltungsvereinfachung, bittet der Bundesrat daher um eine schnelle 
Umsetzung und um das Aufgreifen der in den beiden Stellungnahmen vom 
16. Februar 2007 (BR-Drs. 2/07 (Beschluss)) und vom 21. September 2007 
(BR-Drs. 543/07 (Beschluss)) hierzu gemachten Anregungen. 

  


